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- Sitzung des Rates der Stadt Erkelenz
amMittwoch,2.Mai2018

Gemäß § 48 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom
14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 / SGV. NRW. 2023) in der zurzeit geltenden Fassung
mache ich hiermit Folgendes bekannt:

Am Mittwoch, 2. Mai 2018 findet um 18:00 Uhr die 22. Sitzung des Rates der Stadt
Erkelenz im Sitzungssaal des Alten Rathauses, Markt 1, statt.

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1 Mitteilungen des Bürgermeisters

2 AngelegenheWen aus der 23. Sitzung des Ausschusses für
Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaftsförderung und Betriebe am
24.04.2018

2.1 27. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz (Oerather
Mühlenfeld West), Erkelenz-Mitte
hier: Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB und Einleitung des
frühzeitigen Beteiligungsverfahrens gemäß § 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB
Vorlage: A 61/425/2018

2.2 Bebauungsplan Nr. 0600.1 ‚Im Peschfeld/Am Kammerbusch‘, Erkelenz
Hetzerath
hier: Beschluss über die vorgetragenen Stellungnahmen während der
frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB sowie
Beschluss zur öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
Vorlage: A 61/426)2018
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2.3 Bebauungsplan Nr. 1000.2/2 „Hinter Klüschgarten“, Erkelenz-Kückhoven
hier: Beschluss über die vorgetragenen Stellungnahmen während der frühzeiti
gen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB und der öffentlichen
Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie erneute Offenlage gemäß § 4a Abs.
3 Satz 2 BauGB
Vorlage: A 61/427/2018

3 Angelegenheitlen aus der 14. Sitzung des Personalausschusses am
25.04.2018

3.1 Personeller Mehrbedarf im Bereich der Kindertagesstätten und daraus resultie
rende Anpassung des Stellenplanes 2018
Vorlage: A 10/671/2018

4 Jahresrechnung der Walter und Elfriede Meyer-Stiftung für das Jahr 2017
Vorlage: A 20/420/2018

5 Feststellung des Jahresabschlusses 2017 des Verkehrsbetriebes der Stadt
Erkelenz (Betrieb gewerblicher Art)
Vorlage: A 20/412/2018

6 Zuleitung des Jahresabschlussentwurfes 2017 gemäß § 95 (3) GO NRW
Vorlage: A 20/413/2018

7 Haushaltswirtschaftliche Angelegenheiten

7.1 Zustimmung zu erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und
Auszahlungen gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW sowie von erheblichen über- und
außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 85 Abs. 1 GO NRW

7.1.1 Erweiterung Kindergarten „Gerderath“
Vorlage: A 20/414/2018

7.1.2 Erweiterung Kindergarten „Schulring“
Vorlage: A 20/415/2018

7.2 Kenntnisgabe der vom Kämmerer getroffenen Entscheidungen zur Leistung von
über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie über
und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen in der Zeit vom
03.02.2018 bis 31.03.2018
Vorlage: A 20/419/2018
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Nichtöffentlicher Teil

1 Mitteilungen des Bürgermeisters

2 Beteiligung der NEW Kommunalholding GmbH an der NEW AG
hier: Umfirmierung der NEW Metering GmbH (NEW Metering) in die NEW
Smart City GmbH
Vorlage: A 20/416/2018

3 Beteiligung der NEW Kommunalholding GmbH an der NEW AG
hier: Beteiligung der NEW Smart City GmbH an der eshare.one GmbH und der
Urbility.one GmbH
Vorlage: A 20/417/2018

4 Beteiligung der NEW Kommunalholding GmbH an der NEW AG sowie Beteili
gung an der EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH (EW‘J)
hier: Beteiligungen der NEW Smart City GmbH und der regionetz GmbH an der
Gesellschaft für dezentrales Energiemanagement GmbH (DEM GmbH)
Vorlage: A 20/418/2018

5 Aufstellung der Vorschlagslisten für die Wahl der Schöffen für den Zeitraum
01.01.2019 bis 31.12.2023
Vorlage: A 30/210/2018

Grüßen

B
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Öifentliche Bekanntmachung

1. Gegenstand der Verfügung

Widmunpsverfügung

Aufgrund des § 6 Abs. 1, 2 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein
Westfalen (StrWG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September
1995 (CV. NW. 5. 1028, ber. 19965.81, 141, 216, 355; 20073.327), in der zurzeit
geltenden Fassung, werden die folgenden Straßen, Wege und Plätze dem
öffentlichen Verkehr gewidmet und erhalten die Eigenschaft einer Gemeindestraße.

2. Name und Lage

1 Am Mietenweg Gemarkung Erkelenz, Flur 32 Flurstück 298
2 Aschenhüfte Gemarkung Holzweiler, Flur 17 Flurstücke 215, 327-

330, 332-333, 336-337, 340
3 Baaler Weg Gemarkung Erkelenz, Flur 32 Flurstücke 4 (tlw.), 170,

176, 192, 194, 196, 197, 199, 201, 203, 205, 263, 299,
306

4 Im Grünfeld Gemarkung Holzweiler, Flur 10 Flurstück 159 (tlw.)
5 Jakob-Franzen- Gemarkung Gerderath, Flur 9 Flurstück 307

Straße
6 Jean-Monnet-Straße Gemarkung Erkelenz, Flur 74 Flurstück 166
7 Mittelstraße Gemarkung Granterath, Flur 17 Flurstück 108
8 Cestricher Straße Gemarkung Erkelenz, Flur 7 Flurstück 1145
9 Südstraße Gemarkung Lövenich, Flur 28 Flurstück 107
10 Theodor-Lennartz- Gemarkung Gerderath, Flur 9 Flurstück 308

Straße
11 Zum Neuen Weg Gemarkung Granterath, Flur 18 Flurstücke 113, 115
12 Zur Feuerwache Gemarkung Granterath, Flur 18 Flurstück 292

Die Lage der Straßen ergibt sich aus den nachfolgenden Kadenausschnitten.
Karten, aus denen die gewidmete Fläche ersichtNch ist, können bei der Stadt
Erkelenz, Johannismarkt 17, 41812 Erkelenz, 1. Etage, Zimmer 131, während der
Klagefrist montags bis freitags in der Zeit von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und dienstags
nachmittags von 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr eingesehen werden.

3. Wirksamwerden
Die Widmungsverfügung gilt gemäß § 43 Abs. 1 5. 1, 41 Abs. 3, 4 5. 4 VwVfG
NRW i. V. m. § 6 Abs. 1 5. 2 StrWG NRW am Tage nach dieser Bekanntmachung im
Amtsblatt der Stadt Erkelenz als bekanntgegeben und wird in diesem Zeitpunkt
wirksam.
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4. Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich
oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle Klage beim
Verwaltungsgericht Aachen, Adalbertsteinweg 92, 52070 Aachen erhoben werden.

Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die
elektronische Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument
muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer
qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein
oder von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren
Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die für die
Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen
bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen
Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere
elektronische Behördenposifach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV)
vom 24. November 2017 (BGBI. 1 8. 38D3).

1. Am Mietenweg
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8. Qestricher Straße

9. Südstraße
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Der Bürgermeister der Stadt Erkelenz macht auf Veranlassung der
Bezirksregierung Köln Folgendes bekannt:

Öffentliche Bekanntmachung

Bezirksregierung Köln 50667 Köln, den 12.04,2018
Dezernat 33 Zeughausstr. 2 - 10
- Ländliche Entwicklung, Bodenordnung - Tel. 0221 / 147 -2033

Flurbereinigung Jackerath
Az. 33.45—5 10 02 H.

Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte

Durch die Änderungsbeschlüsse 1 —4 vom 06.08.2012, 10.10.2012, 09.03.2015 und
16.03.2016 wurden die nachstehenden Grundstücke zum Flurbereinigungsverfahren
Jackerath zugezogen und für diese die Flurbereinigung angeordnet:

Regierungsbezirk Köln

Kreis Heinsberg

Stadt Erkelenz

Gemarkung lmmerath Flur 24 Flurstück 18

Gemarkung lmmerath Flur 23 Flurstücke 83 und 84

Kreis Düren

Gemeinde Titz

Gemarkung Titz Flur 44 Flurstücke 178 und 230

Rhe i n-Erft-Kre is

Stadt Bedburg

Gemarkung Königshoven Ftur 1 Flurstücke 39, 79, 99, 100 und 103

Gemarkung Königshoven Flur 3 Flurstück 75
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Regierungsbezirk Düsseldorf

Rhein-Kreis Neuss

Gemeinde Jüchen

Gemarkung Garzweiler Flur 36 Flurstück 47

Zur Ausführung der vorgenannten Änderungsbeschlüsse wird hiermit Folgendes
bekanntgegeben:
Rechte an den vorstehenden Grundstücken, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind,
aber zur Beteiligung am Flurbereinigungsverfahren berechtigen, sind nach § 14 Abs. 1 des
Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.03.1976
(BGBI. 1. S. 546), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2008 (BGBI. 1 S. 2794),
innerhalb einer Frist von 3 Monaten nach erfolgter Veröffentlichung dieser
Bekanntmachung schriftlich bei der

Bezirksregierung Köln
- Dezernat 33 -

50606 Köln

oder persönlich bei der

Bezirksregierung Köln

- Dezernat 33 -

Robert-Schuman-Str. 51

52066 Aachen

unter Angabe des Az. 33.45—5 10 02— mit dem Zusatz Änderungsbeschlüsse 1 -4
anzumelden.

Ihre Rechte können auch durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments mit
qualifizierter elektronischer Signatur an die elektronische Poststelle der Behörde

angemeldet werden. Die E-Mail-Adresse lautet: poststellebrk.sec.nrw.de.

Ihre Rechte können auch durch De-MaiI in der Sendevariante mit bestätigter sicherer

Anmeldung nach dem De-Mail-Gesetz angemeldet werden. Die De-Mail-Adresse lautet:

poststelle(brk-nrw.de-mail.de.

Zu diesen Rechten gehören z.B. nicht eingetragene dingliche Rechte an Grundstücken

oder Rechte an solchen Rechten sowie persönliche Rechte, die zum Besitz oder zur
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Nutzung von Grundstücken berechtigen oder die Nutzung von Grundstücken
beschränken. Auf Verlangen der Bezirksregierung Köln hat der Anmeldende seine Rechte
innerhalb einer von der Bezirksregierung zu setzenden Frist nachzuweisen. Nach
fruchtlosem Ablauf der Frist besteht kein Anspruch auf Beteiligung.

Werden Rechte erst nach Ablauf der bezeichneten Frist angemeldet oder nachgewiesen,
so kann die Bezirksregierung Köln die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen
gemäß § 14 Abs. 2 FlurbG gelten lassen.

Der Inhaber eines der bezeichneten Rechte muss nach § 14 Abs. 3 FIurbG die Wirkung
eines vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufes ebenso gegen sich gelten lassen,
wie der Beteiligte, dem gegenüber die Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes
zuerst in Lauf gesetzt wird.

Im Auftrag

(L.S.) gez.

F rings-Schäfer

Reg -Direktorin

Hinweise:
Falls die Frist durch eine bevollmächtigte Person versäumt werden sollte, würde deren
Verschulden dem Vollmachtgeber zugerechnet werden.

Den vorstehenden Text dieser Bekanntmachung können Sie auch auf der Internetseite der
Bezirksregierung Köln einsehen:
http://www.bezreg
koeln.nrw.de/brk_interneVverfahren/33_flurbereinigungsverfahren/jackerath/bekanntmach
ung/index.html

0420 18


